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 Veröffentlicht am 06.07.1960

Norm

AHG §1 Cd1a

Rechtssatz

Die Vertagung einer Verhandlung kann, wenn sie den Umständen nach vertretbar ist, nicht zur Grundlage eines

Amtshaftungsanspruches gemacht werden, weil es in einem solchen Falle an einer schuldhaften Rechtsverletzung des

die Vertagung bewilligenden Richters fehlt.

Entscheidungstexte

1 Ob 224/60

Entscheidungstext OGH 06.07.1960 1 Ob 224/60

Beisatz: Vgl für einstweilige Verfügungen unter Cd1b. (T1) Veröff: JBl 1961,160
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